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Compliance kann frei mit Regelkonformi-
tät übersetzt werden. Obwohl regelkonfor-
mes Verhalten eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit für jedes Institut sein sollte, 
hat sich in der Vergangenheit des Öfteren 
gezeigt, dass zur Erfüllung dieser Anforde-
rung vielfach noch weitere Maßnahmen 
nötig sind. Die explizite Forderung zur or-
ganisatorischen Verankerung einer Com-
pliance-Funktion wurde nun auch für 
 Finanzdienstleister im AT 4.4.2. der Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) normiert. Hierbei wird auch 
deutlich, dass eine Compliance-Funktion 
weit mehr als lediglich eine funktionieren-
de Geldwäscheprävention und ein internes 
Risikomanagement umfasst.

Compliance-Management

Compliance beinhaltet die Einhaltung aller 
für ein Unternehmen und für seine gesetz-
lichen Vertreter, Mitarbeiter sowie gege-
benenfalls beauftragte Dritte relevanten 
rechtlichen und ethischen, branchenspezi-
fischen und organisationsinternen Hand-
lungs- und Verhaltensregeln.1) Compliance 
stellt einen systematischen Ansatz dar, 
dessen Ziel die Einhaltung gültigen Rechts 
durch Regeln und Prozessabläufe, durch 
die Schaffung und Anwendung einer Or-
ganisations-, Dokumentations- und Kom-
munikationsstruktur und -kultur ist. Das 
Ziel der Compliance-Tätigkeiten ist es, An-
sätze zu erarbeiten, um einerseits Compli-
ance-Risiken zu managen und andererseits 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Verhal-
ten und die innere Einstellung aller Mitar-
beiter eines Unternehmens auf gesetzes-
konformes Handeln auszurichten.

Entgegen der landläufigen Meinung be-
schränkt sich das Compliance-Manage-
ment nicht nur auf Teilaspekte, wie bei-
spielsweise auf die Verhinderung von 
 Wirtschaftskriminalität oder Kartellverstö-

ßen. Wie Abbildung 1 zeigt, ist das Com-
pliance-Management relativ umfassend. Es 
umfasst schlichtweg die Summe aller or-
ganisatorischen Vorkehrungen, die ein Ins-
titut trifft, um ständig und wirksam ein 
rechtskonformes Verhalten des Unterneh-
mens sowie der für das Unternehmen han-
delnden Personen zu gewährleisten.

Compliance-Management sichert den nach-
haltigen und regelkonformen Marktzu-
gang eines Unternehmens, indem es auf 
die Aufdeckung, aber in erster Linie auch 
auf die Prävention aller illegalen und ille-
gitimen Handlungen seiner Führungskräfte 
und Mitarbeiter, seiner Repräsentanten 
und Beauftragten und – soweit erforder-
lich und angemessen – auch seiner Ge-
schäftspartner (zum Beispiel Lieferanten) 
zielt. Das Compliance-Management-Sys-
tem umfasst die Gesamtheit aller organi-

satorischen und kulturellen Strukturen 
und systematisch aufeinander bezogenen 
Maßnahmen zur effektiven und effizien-
ten Aufdeckung und Prävention von Ge-
setzes- und Regelverstößen.

Motivation und Ziele

Die Sicherstellung der Integrität eines Un-
ternehmens und die Wahrnehmung der 
damit einhergehenden Aufsichts- und 
Sorgfaltspflichten ist Aufgabe der Unter-
nehmensleitung. Diese Aufgabe ist „Chef-
sache“ und kann auch nicht ohne Weiteres 
delegiert werden. In der Praxis werden 
zwar regelmäßig Vorbereitungs- und Aus-
führungshandlungen auf Compliance-Be-
auftragte delegiert. Die Pflicht der Unter-
nehmensleitung wandelt sich hierbei aber 
in eine umfassende Überwachungspflicht, 
das heißt, die jeweiligen Delegatare müs-
sen sorgfältig ausgewählt, eingearbeitet 
und kontrolliert werden.

In der Regel gibt es zwei wesentliche Trei-
ber für die Einführung eines Compliance-
Managements. Zum einen rechtliche und 
regulatorische Anforderungen und zum 
anderen die Vermeidung von finanziellen 
Geldbußen und Reputationsschäden. Ins-
besondere drohende strafrechtliche Ver-
fahren und wirtschaftskriminelle Vorfälle 
sowie strafrechtliche Haftungen schlagen 
sich unmittelbar im Periodenerfolg einer 
Finanzdienstleistungsgesellschaft nieder. 
Image- und Reputationsschäden sind hin-
gegen regelmäßig deutlich langfristiger 
ausgelegt und gefährden nicht selten den 
nachhaltigen Erfolg einer Gesellschaft.

Compliance-Officer und  
Garantenpflicht

Die Aufgabe des Compliance-Beauftragten 
ist es, die Einhaltung von gesetzlichen und 
internen Regeln und Vorgaben sicherzu-
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Nicht zuletzt infolge der Finanzmarktkrise 
spielt Compliance in Kreditinstituten eine 
zunehmend wichtigere Rolle. Der Autor will 
dieses Thema allerdings nicht auf Wirt-
schaftskriminalität oder Kartellverstöße 
beschränkt wissen. Er beschreibt Compli-
ance vielmehr als Summe aller organisato-
rischen Vorkehrungen eines Instituts, um 
ständig und wirksam ein rechtskonformes 
Verhalten des Unternehmens sowie der für 
das Unternehmen handelnden Personen zu 
gewährleisten. Besondere Bedeutung kom-
men dabei dem Compliance-Officer und 
der organisatorischen Verankerung zu. Ob-
wohl die Einführung von Systemen zur Ein-
haltung von Verhaltensmaßregeln in vielen 
Unternehmen auf Widerstände stößt, kann 
– so das Fazit des Autors – sehr schnell 
auch ein deutlich messbarer betriebswirt-
schaftlicher Nutzen entstehen, etwa in 
Form von Kosteneinsparungen. (Red.)
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stellen. Um seine Aufgabe fachgerecht 
ausüben zu können, benötigt er aber ins-
besondere eine tief greifende Sachkunde 
und detaillierte rechtliche Kenntnisse über 
die zugrunde liegenden Vorschriften und 
Bestimmungen, das eigene Geschäftsmo-
dell sowie auch mögliche Interessenskon-
flikte. Außerdem sind ein hohes Maß an 
Integrität beziehungsweise Zuverlässigkeit 
und kommunikativen Fähigkeiten sehr 
wichtig.

Für die Unabhängigkeit der Compliance-
Mitarbeiter ist es nach Vorstellung der 
 BaFin weiterhin erforderlich, dass diese 
grundsätzlich nicht an den überwachten 
Geschäften beteiligt sind. Dies bedeutet 
freilich nur eine Trennung vom operativen 
Geschäft. Daneben muss es möglich sein, 
bestimmte Compliance-Aufgaben auf ope-
rativ tätige Mitarbeiter zu delegieren, so-
fern dies zur Erschließung geschäftsnaher 
Kenntnisse erforderlich ist. Auch eine An-
bindung an andere Organisations- und 
Stabsbereiche soll grundsätzlich nicht er-
folgen.

Mit der Entscheidung des BGH vom 17. Juli 
2009 trifft den Compliance-Officer auf-
grund der gegenüber der Unternehmens-
leitung übernommenen Pflicht zur Verhin-
derung von Straftaten regelmäßig eine 
Garantenpflicht im Sinne des § 13 I StGB. 
Hierdurch wird ihm ausdrücklich eine per-
sönliche strafrechtliche Verantwortlichkeit 
zugewiesen. Der BGH begründet diese Ver-

antwortlichkeit mit dem Aufgabengebiet 
des Compliance-Officers, das gerade in der 
Verhinderung von Rechtsverstößen beste-
he, insbesondere von Straftaten, die aus 
dem Unternehmen heraus begangen wer-
den. 

Organisatorische Verankerung

Für den redlichen Compliance-Officer ei-
nes Finanzdienstleisters dürfte das Straf-
verfolgungsrisiko auf Fahrlässigkeitstaten 
beschränkt sein, etwa im Bereich der 
leichtfertigen Geldwäsche (§ 261 Abs. 5 
StGB). Der überwiegende Teil der typischen 
Straftaten, die durch eine Compliance-Or-
ganisation verhindert werden sollen, wie 
Korruptionsdelikte (§§ 299 ff., 331 ff. StGB), 
Betrug (§ 263 StGB) oder Untreue (§ 266 
StGB), sind regelmäßig nicht fahrlässig be-
gehbar, sodass nur der sich unredlich ver-

haltende Compliance-Officer ernsthaft ei-
nem Strafverfolgungsrisiko ausgesetzt sein 
dürfte.

Der Compliance-Officer sollte der Unter-
nehmensleitung direkt unterstellt sein. Er 
ist damit Ansprechpartner der Unterneh-
mensleitung einerseits, andererseits aber 
auch Vertrauensperson der Mitarbeiter. 
Neben der reinen Kontroll- beziehungs-
weise Überwachungsfunktion ist insbeson-
dere auch die Beratung des Vorstands oder 
der Geschäftsleitung in compliancerelevan-
ten Bereichen ein weiterer wesentlicher 
Auf gabenbereich. Der Compliance-Officer 
macht dem Vorstand konkrete Vorschläge 
für das einzurichtende Compliance-System 
und sorgt für dessen Dokumentation und 
 Weiterentwicklung. Darüber hinaus ist er 
zudem sowohl gegenüber der Geschäfts-
leitung als auch gegenüber dem Aufsichts-
organ berichtspflichtig.

Die Kontrollprozesse, beispielsweise das 
Vier-Augen-Prinzip, nehmen eine sehr 
wichtige Rolle im gesamten Compliance-
Management ein. Gleiches gilt für Compli-
ance-Reviews, bei denen untersucht wird, 
ob die Kontrollprozesse entsprechend den 
Vorgaben in den Fachbereichen implemen-
tiert sind und auch effektiv funktionieren. 
Neben den Kontrollprozessen kommt in 
der operativen Compliance-Steuerung ins-
besondere auch der Beratung eine sehr 
wichtige Rolle zu. Je besser und frühzeiti-
ger beraten wird, umso weniger detailliert 
und umfassend muss tendenziell auch in 
einem späteren Schritt kontrolliert werden.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
Compliance-Funktion ist die regelmäßige 
und anlassbezogene Schulung der Mitar-
beiter in Bezug auf neue (aufsichts-)recht-
liche Anforderungen, Organisations- und 
Arbeitsanweisungen. Außerdem ist min-

Abbildung 2: Wichtige Bestandteile eines Compliance-Berichts
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Abbildung 1: Ausgewählte Einflussgrößen für das Compliance-Management einer 
Finanzdienstleistungsgesellschaft

Quelle: eigene Darstellung

Quelle: eigene Darstellung
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destens einmal jährlich ein Bericht über 
die Angemessenheit und Wirksamkeit der 
implementierten Grundsätze, Mittel und 
Verfahren an die Geschäftsleitung zu 
übermitteln. Abbildung 2 zeigt wichtige 
Bestandteile eines regelmäßigen sowie an-
lassbezogenen Compliance-Berichts.

Praktische Umsetzung

Richtlinien und schriftliche Fixierung: 
Die Anforderungen an das Compliance-
System und die erforderlichen System-
änderungen resultieren überwiegend aus 
Vorgaben und Änderungen im rechtlichen 
Unternehmensumfeld, etwa durch Gesetze, 
aktuelle Rechtsprechungen oder gängige 
Aufsichtspraxis. Bewährt hat sich deshalb 
ins besondere eine schriftliche Fixierung der 
Compliance-Regelungen, etwa in Form von 
Verhaltensanweisungen wie einem Code of 
Conduct, sowie Compliance-Richtlinien. 
Eine solche schriftliche Fixierung wird im 
Zweifelsfall vielfach auch strafmildernd be-
rücksichtigt, sofern die entsprechenden 
Rahmenbedingungen geschaffen wurden. 
Für die meisten Finanzdienstleistungsinsti-
tute dürften insbesondere Richtlinien zur 
Annahme von Geschenken (Gift Policy), 
zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit 
sowie zur Korruption und Bestechlichkeit 
et cetera wesentlich sein.

Compliance-Landscape: Analog zum Risi-
koinventar im Risikomanagement hat sich 
für den Compliance-Bereich eine „Compli-
ance-Landscape“ etabliert. Hierin werden 
alle für ein Institut relevanten Compli-
ance-Themen definiert und strukturiert 
aufbereitet, um anschließend die risikoge-
fährdeten Arbeitsbereiche entsprechend zu 
bewerten. Besonders wichtig ist insbeson-

dere, dass für jedes als wesentlich einge-
stufte Risiko ein Compliance-Owner fest-
gelegt wird, also ein Verantwortlicher, der 
die Einführung und Etablierung der not-
wendigen Systeme, Regeln und Kontrollen 
sicherstellen muss. Die Schaffung größt-
möglicher Transparenz und die direkte Ver-
antwortlichkeit reduzieren Komplexität. 

Aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Vor-
schriften steigt für die meisten Institute die 
Wahrscheinlichkeit, den Überblick zu ver-
lieren und (unbewusst) gegen Vorschriften 
zu verstoßen. Ein direkter Ansprechpartner 
soll dies verhindern. Sobald die Verant-
wortlichen im Rahmen der Landscape  
festgelegt wurden, muss der Compliance- 
Officer bei diesen hinterfragen, welche 
Konzepte vorliegen, um in den jeweiligen 
Bereichen die Compliance sicherzustellen. 

Sind solche Konzepte noch nicht vorhan-
den, sollte der Compliance-Officer bei der 
Entwicklung und dem Aufbau unterstüt-
zend eingreifen. Sind Konzepte bereits 
 etabliert, muss er diese auf ihre Funktions-
fähigkeit und Wirksamkeit prüfen. Abbil-
dung 3 zeigt einen exemplarischen Aufbau 
einer Compliance-Landscape.

Compliance-Risikoanalyse: Der Compli-
ance-Beauftragte muss im Rahmen einer 
Risikoanalyse die Risiken der einzelnen 
 Geschäftsbereiche zunächst erheben, um 
einen Überwachungsplan ableiten zu kön-
nen, der sich an dem tatsächlichen Risiko-
gehalt der Geschäftsbereiche orientiert. Er 
muss zunächst eigene Kriterien definieren, 
anhand derer er die Compliance-Risiken 
bewerten kann. Anhand dieser Analyse 
sind die Compliance-Risiken zu definieren 
und die entsprechenden Kontrollen und 

Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
Risikostrategie festzulegen. Der Überwa-
chungsplan der Compliance-Funktion kon-
zentriert sich hierbei im Sinne einer risi-
kobasierten Überwachung auf besonders 
risikobehaftete Themen. Neben eigenen 
Überwachungshandlungen sind hierbei al-
lerdings auch alle bestehenden Kontrollen, 
etwa durch die Interne Revision, aber auch 
durch externe Prüfungen, wie etwa die 
Jahresabschlussprüfung oder externe Au-
dits, zu berücksichtigen. Abbildung 4 zeigt 
Ausprägungsformen von exemplarischen 
Compliance-Risiken einer Finanzdienstleis-
tungsgesellschaft.

Dreistufig

In der Praxis hat es sich vielfach bewährt, 
die Compliance-Anforderungen in drei 
Stufen umzusetzen. Die erste Stufe bildet 
die Prävention von Compliance-Verstößen. 
In der zweiten Stufe kommt insbesondere 
dem Risikomanagement und der laufenden 
Überwachung eine zentrale Rolle zu, und 
in der dritten Stufe wird regelmäßig die 
interne Revision herangezogen.

Prävention: In der Stufe der Prävention 
geht es darum, Regel- und Gesetzesverstö-
ße zu verhindern oder zumindest zu re-
duzieren. Es wird verlangt, dass sich der 
 jeweilige Verantwortliche über Entwick-
lungen und Trends auf dem Laufenden hält 
und diese in seinen Handlungen berück-
sichtigt. Es wird eine proaktive Haltung er-
wartet, um mögliche Schäden erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Wesentlicher 
Bestandteil der Prävention sind insbeson-
dere prozessintegrierte Kontrollen, etwa 
auf EDV-Basis oder aber im Rahmen des 
Vier-Augen-Prinzips. Besonders wichtig 

Abbildung 3: Ausschnitt und beispielhafter Aufbau einer Compliance-Landscape

Quelle: eigene Darstellung
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sind zudem die Gewährleistung von Trans-
parenz und die Vermeidung von poten-
ziellen Interessenskonflikten. Im Falle von 
Verstößen oder ungewöhnlichen Sachver-
halten erhält die Compliance-Funktion un-
mittelbar eine Information und kann die 
entsprechenden Vorgänge kritisch prüfen.

Besonders wichtig im Rahmen der Präven-
tion ist zudem die feste Verankerung des 
Compliance-Managements in der Unter-
nehmenskultur. So beeinflussen insbeson-
dere auch die Vorgesetzten als wichtige 
Multiplikatoren die Bedeutung, welche die 
Mitarbeiter der Beachtung von Regeln bei-
messen, und damit ihre Bereitschaft zu re-
gelkonformem Verhalten. Je positiver die 
Unternehmenskultur ist, etwa in Form ei-
ner guten Team-Atmosphäre oder einer of-
fenen Fehlerkommunikation mit einer ge-
ringen Regelverstoß-Toleranz, umso grö ßer 
ist regelmäßig auch die Akzeptanz der 
Compliance-Vorgaben.

Laufende Überwachung: Die Art und Wei-
se sowie die Intensität erforderlicher Über-
wachungsmaßnahmen sind einzelfallab-
hängig. Sie richten sich insbesondere an der 
potenziellen Verlustschwere von Verstößen 
und der Gefahr ihrer Entdeckung sowie 
möglichen Verdachtsmomenten. Die regel-
mäßigen Compliance-Kontrollen fokussie-
ren damit besonders auf Geschäfte mit ei-
nem erhöhten Risikopotenzial. Gleichzeitig 
muss aber auch bei sich ändernden Rah-
menbedingungen eine flexible Anpassung 
der Kontrollen gewährleistet sein. In den 
Berichten der Compliance-Funktion an die 
Geschäftsleitung wird insbesondere hie-
rauf eingegangen. Durch die Adressierung 
der Ergebnisse des Monitorings und der 
durchgeführten eigenen Kontrollen soll 
eine höchstmögliche Transparenz über die 
bestehenden Compliance-Risiken geschaf-
fen werden. Außerdem soll ein Urteil über 
die Wirksamkeit der durchgeführten Maß-
nahmen und Kontrollmaßnahmen im Ver-
hältnis zum definierten Risikopotenzial 
 getroffen werden. Im Falle identifizierter 
Schwachstellen ist es besonders wichtig, 
dass die Compliance-Funktion beratend 
tätig wird. Außerdem sollten die entspre-
chenden Bereiche geschult oder gecoacht 
werden, sofern Bedarf besteht.

Interne Revision: Die Aufgabe der Com-
pliance nähert sich immer mehr der der 
Internen Revision an. So müssen beide als 
neutrale und unabhängige Stellen das Vor-
handensein notwendiger Anweisungen so-

Abbildung 4: Ausprägungsformen beispielhafter Compliance-Risiken
Aufsichtsrecht

Geldwäsche Leasing-Gesellschaft kommt ihren Identifikationspflichten nicht (ausreichend) nach. 
Bis zu 100 000 Euro Bußgeld sowie erheblicher Reputationsverlust.

Anzeigepflichten Leasing-Gesellschaft kommt ihren Anzeigepflichten gegenüber der BaFin und  
Bundesbank nicht (fristgerecht) nach. Aufsichtsrechtliche Maßnahmen reichen von 
Bußgeld bis zu Geschäftsverboten.

Handelsverbote Trotz bestehender Embargo-Verpflichtungen werden Geschäfte in diesem Bereich 
getätigt, ohne hierzu einer Sondergenehmigung eingeholt zu haben. Neben Bußgeld 
sind ein erheblicher Reputationsschaden sowie unter Umständen Sonderprüfungen 
durch die Aufsicht und Verbote von Geschäftsaktivitäten möglich.

Betrugsprävention Fehlende oder mangelhafte Betrugsprävention führt schnell zu existenzbedrohenden 
Krisen. Aufsichtsrechtliche Maßnahmen, sofern die Vorgaben zu den sonstigen 
strafbaren Handlungen nicht erfüllt sind.

Fraud Mögliche Fraud-Fälle reichen von Betrug von innen oder außen über Korruption und 
Bestechlichkeit bis hin zur Bilanzfälschung. Erhebliche finanzielle Schäden, aber 
auch Reputationsschäden.

Spezialgesetze

Kartellrecht Verstöße gegen das Kartellrecht, etwa indem illegale Absprachen mit Wettbewer-
bern getroffen wurden. Erhebliche Geldbußen, aber auch ein deutlicher Reputati-
onsverlust können die Folge sein.

Arbeitsrecht Verstöße beim Arbeitsrecht, etwa bei der Arbeitszeit, ziehen häufig Geldbußen nach 
sich und wirken sich negativ auf das Image der Leasing-Gesellschaft aus.

Steuerrecht Fehlerhafte Steuererklärungen haben regelmäßig im Zuge von Außenprüfungen 
Nach- und Strafzahlungen zur Folge. Darüber hinaus kann sich dies wiederum 
negativ auf die Reputation auswirken.

Sozial - 
versicherung

Hinterziehung von Sozialversicherung, etwa im Rahmen von unversteuerten  
Sachbezügen, beim Einsatz von Fremdpersonal („Scheinselbstständigkeit“) et cetera. 
Nach- und Strafzahlungen als Folge.

Datenschutz Verstöße gegen Datenschutz, sowohl bei bestehenden Mitarbeitern, Geschäftspart-
nern oder auch externen Dritten wie etwa Bewerber. Erhebliche Reputationsschäden, 
insbesondere in der sehr sensiblen Finanz- beziehungsweise Leasing-Branche. Außer-
dem auch Geldbußen möglich.

Zollbestimmungen Unzureichende Verzollung der Leasing-Objekte können Nach- und Strafzahlungen 
zur Folge haben. Einfuhr oder Ausfuhr (etwa im Rahmen von Verwertungen) von 
verbotenen Objekten können neben erheblichen Strafzahlungen vielfach auch 
Reputationsschäden nach sich ziehen.

Strafrecht

Korruption Sowohl eigenes korruptives Verhalten als auch das der Geschäftspartner zieht erheb-
liche Imageschäden nach sich und führt regelmäßig zu drastischen Geldstrafen.

Bestechung Im Rahmen der Geschäftstätigkeit werden Bestechungsgelder bezahlt. Neben deut-
lichen Strafzahlungen sind insbesondere Imageschäden zu erwarten.

Interne Regelungen

Gift Policy Mitarbeiter nehmen entgegen der internen Regelungen übermäßig große Geschenke 
an und informieren nicht den Vorgesetzten. Hierdurch können Interessenskonflikte 
und finanzielle Schäden entstehen.

Informations- 
pflichten

Entgegen der Bestimmungen, dass bei bestimmten Entwicklungen unverzüglich der 
Vorgesetzte zu informieren ist, unterbleibt eine entsprechend zeitnahe Information. 
Es werden Fehlentscheidungen getroffen und dem Unternehmen entstehen finanzi-
elle Schäden.

Interessens-
konflikte

Mitarbeiter handeln aufgrund gegenläufiger Interessen nicht mehr im uneinge-
schränkten Interesse der Leasing-Gesellschaft. Hierdurch entstehen finanzielle 
Schäden für das Institut.

IT-Guideline Mitarbeiter verstoßen gegen die IT-Richtlinien. Hierdurch können unter Umständen 
Daten gestohlen oder allgemein missbraucht werden. Ebenso ist es denkbar, dass 
Sicherheitslücken (etwa durch privates Internet-Surfen) entstehen und die Daten-
sicherheit des Instituts gefährden. Neben finanziellen Schäden kann durch einen 
IT-Ausfall auch die Reputation des Instituts in Mitleidenschaft gezogen werden.

Kompetenz- 
überschreitung

Die Kompetenzüberschreitungen können vielfältig sein:
-  Der Credit-Officer genehmigt nicht genehmigungsfähige Engagements,
-  die Objektabteilung verwertet unter dem Marktpreis oder setzt den kalkulierten 

Marktwert deutlich zu hoch beziehungsweise zu niedrig an,
- et cetera.
Der Leasing-Gesellschaft entstehen hierdurch regelmäßig relativ hohe finanzielle 
Schäden.

Quelle: eigene Darstellung

ZKW03_137_141_Glaser.indd   34 28.01.2013   15:02:54



Kreditwesen 3 / 2013 · S. 35 / 141

wie deren Angemessenheit und Wirksam-
keit prüfen. Der wesentliche Unterschied 
besteht allerdings darin, dass die Prüfung 
durch die Interne Revision grundsätzlich 
prozessunabhängig sowie teilweise nach-
gelagert ist, während die Prüfung im Com-
pliance-Bereich eher proaktiv und idealer-
weise bereits präventiv ansetzt. Aufgrund 
der teilweise angrenzenden Aufgabenbe-
reiche zwischen der Compliance-Funktion 
und der Internen Revision gibt es auch  
gewisse Synergiepotenziale. So kann die 
Interne Revision bei Prüfungen auf Ergeb-
nisse von Stichproben und Feststellungen 
der Compliance-Funktion zurückgreifen. 
Umgekehrt kann beziehungsweise sollte 
die Revision der Compliance-Funktion die 
Berichte überlassen. Hierdurch können die 
Überwachungs- und Prüfungspläne der 
Compliance und der Revision abgesprochen 
werden, um zum einen erhöhte Belastun-
gen in den Fachbereichen, aber insbeson-
dere auch Doppelprüfungen zu vermeiden. 
Gleichzeitig sollte aber auch berücksich-
tigt werden, dass die Compliance-Funktion 
sich in ihrer Tätigkeit nicht allein auf Fest-
stellungen der Revision verlassen sollte. 
Die Compliance-Tätigkeit ist umfassender 
und sollte insbesondere auch antizipato-
risch und präventiv tätig werden.

Zusammenarbeit  
mit anderen Bereichen

Die Compliance-Aufgabe ist eng verbun-
den mit dem Risikomanagementsystem 
und dem internen Kontrollsystem nach 
§ 25 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG eines Insti-
tuts. So ist es ebenfalls eine wichtige Auf-
gabe des Compliance-Systems, den Fortbe-
stand des Instituts gefährdende Risiken 
frühzeitig zu entdecken. Die Compliance-
Risiken sind nahezu deckungsgleich mit 
den operationellen Risiken, wobei lediglich 
die vielfach auftretenden Reputationsrisi-
ken explizit nicht zu den operationellen 
Risiken gezählt werden.

Die Compliance-Funktion verfügt bei der 
Ermittlung eines Sachverhalts über ein un-
eingeschränktes Auskunfts-, Einsichts- und 
Zugangsrecht zu allen für ihre Aufgabe re-
levanten Informationsquellen. Unterstützt 
werden kann der Compliance-Officer bei 
seiner Tätigkeit durch das Compliance-
Committee, in dem wichtige Verantwortli-
che für ein Compliance-Management-Sys-
tem sitzen sollten (zum Beispiel Leiter 
 Revision, Leiter Recht, Leiter Sicherheit, 
Leiter Personal). Teilweise kann dem Of-

ficer auch ein Veto-Recht eingeräumt wer-
den, etwa im Rahmen von Neu-Produkt-
Prozessen.

In der operativen Steuerung kommt der 
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen 
ebenfalls eine sehr zentrale Rolle zu. So ist 
beispielsweise häufig schon im Einstel-
lungsprozess kriminelles Potenzial von 
Mitarbeitern ersichtlich. Im Bereich des 
Geldwäschegesetzes ist unter anderem ge-
mäß § 9 Abs. 2 Nr. 4 GwG eine Zuverlässig-
keitsprüfung der Mitarbeiter vorzuneh-
men. Wenn der Bewerber in den letzten 
fünf Jahren vor Beginn der zu besetzenden 
Tätigkeit wegen eines Verbrechens oder 
wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpres-
sung, Betrug, Untreue, Geldwäsche, Ur-
kundenfälschung, Hehlerei, Wuchers, einer 
Insolvenzstraftat, einer Steuerhinterzie-
hung oder aufgrund des § 38 WpHG 
rechtskräftig verurteilt wurde, ist vielfach 
keine ausreichende Zuverlässigkeit gege-
ben. Sicherlich kommt es aber auch auf die 
zu besetzende Tätigkeit an, wie tief grei-
fend diese Untersuchungen vorzunehmen 
sind. Eine weitere wichtige Rolle für die 
laufende Überwachung kommt dem Con-
trolling zu. Im Controlling lassen sich viel-
fach relativ schnell Unregelmäßigkeiten 
erkennen, die wiederum vom Compliance-
Officer näher untersucht werden können.

Großes Konfliktpotenzial ergibt sich in der 
Durchführung der Compliance-Aufgabe 
insbesondere hinsichtlich des Datenschut-
zes. Deshalb kommt der Zusammenarbeit 
mit dem jeweiligen Datenschutzbeauftrag-

ten ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. 
So ist immer zu untersuchen, ob das (be-
rechtigte) Interesse an den Daten im Zuge 
der Aufdeckung von Straftaten oder aber 
die schutzwürdigen Interessen des Be-
schäftigten überwiegen. Es ist also im Ide-
alfall neben der Intensität des Verdachts 
insbesondere auch die Schwere des vorge-
worfenen Regelverstoßes zu würdigen.

Kosteneinsparungen möglich

In vielen Unternehmen ist Compliance 
 unbeliebt, und die Einführung beziehungs-
weise die Umsetzung von Compliance-Sys-
temen stößt auf Widerstände, da regel-
mäßig gewohnte Geschäftspraktiken auf 
den Prüfstand gestellt werden und viel-
fach ein zunehmender bürokratischer Auf-
wand entsteht. Gleichzeitig entsteht durch 
die institutsindividuelle Umsetzung sehr 
schnell ein deutlich messbarer betriebs-
wirtschaftlicher Mehrnutzen. So führt gute 
Compliance regelmäßig dazu, dass die Ins-
titute bei den nachgelagerten Kontrollen, 
etwa der Internen Revision und beim Ein-
satz externer Wirtschaftsprüfer, Kosten 
sparen können, da die Compliance-Funk-
tion bereits prozessimmanente Kontrollen 
vorgenommen hat. Außerdem werden die 
Einführung verbindlicher Standards und 
die Transparenz der Abläufe im Unterneh-
men besonders gefördert.

Fußnote
1) Definition des Arbeitskreises Externe und Interne 
Überwachung der Unternehmung der Schmalen-
bach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft.

An der Brisanz des Themas hat sich seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise Mitte 2007 nichts geän-
dert. Neben den Wegen in die Krise hinein werden 
hier auch die aufgezeigt, die wieder herausführen 
– also die krisenbedingten Anpassungen der Fis-
kal-, Arbeitsmarkt- und Geldpolitik einschließlich 
potenzieller Exit-Strategien nach Ausklingen der 
Krise.
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